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Hannover // Das Aufgabengebiet für 
zusätzliche Betreuungskräfte, die in 
Pflegeeinrichtungen nach § 87b SGB 
XI eingesetzt werden können, hat 
der Gesetzgeber klar definiert. Sie 
sollen pflegedürftigen Menschen bei 
alltäglichen Aktivitäten wie Spazier-
gängen, Gesellschaftsspielen, Lesen, 
Basteln begleiten und unterstützen 
– Aufgaben, für die das Pflegeperso-
nal oft nicht genügend Zeit hat. Nur 
in Ausnahmefällen, wenn eine Pfle-
gekraft kurzfristig nicht erreichbar 
ist, düfen die 87b-Kräfte notwendige 
Aufgaben aus dem Bereich der Pflege 
oder Hauswirtschaft übernehmen. 

Dazu gehört die Begleitung der Toi-
lettengänge oder das Anreichen von 
Essen. 

Offenbar wird diese Regelung 
aber nicht überall eingehalten. Eine 
nicht repräsentative Online-Umfrage 
des Onlineportals Heimmitwirkung.
de mit Unterstützung der Bundesin-
teressenvertretung der Nutzerinnen 
und Nutzer von Wohn- und Betreu-
ungseinrichtungen im Alter und bei 
Behinderung (BIVA) hat jetzt ergeben, 
dass diese Betreuungskräfte nicht 
selten für Tätigkeiten in der Pflege 
und Hauswirtschaft ausführen, die 
bereits anderweitig abgerechnet 
werden. Die Umfrage richtete sich 
an pflegebetroffene Menschen in 
Pflegeheimen, an Betreuungskräf-
te sowie an Pflegekräfte. Insgesamt 

gab es 80 Teilnehmer. Bei der Frage 
„Welche Aktivitäten werden durch 
Betreuungskräfte unterstützt?“, ant-
worteten 60 Prozent, dass sie auch 
Essen und Trinken anreichen, rund 
34 Prozent, dass sie auch Toiletten-
gänge unterstützen, und fast 20 Pro-
zent, dass sie sogar pflegerische Hilfs-
tätigkeiten ausüben. Dieses Ergebnis 
der eher kleinen Umfrage decke sich 
mit einer großangelegten Studie des 
Spitzenverbandes Bund der Kranken-
kassen (GKV), so die BIVA. Zudem sei 
die Heimbewohnervertretung auch 
in ihrer Beratungsarbeit auf solche 
Fälle gestoßen. 

Fast zeitgleich hat jetzt auch die 
Zeitung „Welt am Sonntag“ über ein 
Internetportal für Pflegekräfte eine 
Umfrage gestartet. Nach Angaben 
der Zeitung meldeten sich Dutzen-
de Pfleger, die berichten, dass in ih-
ren Heimen die Angelernten regel-
mäßig zur Lagerung Bettlägeriger 
eingeteilt würden – und diese dann 
häufig offene Wunden entwickelten, 
weil sie nicht fachgerecht gelegt und 
stabilisiert würden. Oder dass die 
Helfer bettlägerige, schwere Pati-
enten allein aus den Betten und auf 
die Toilette hieven müssten, ohne 
die richtigen Handgriffe zu kennen. 
„Das Problem mit den Betreuung-
sassistenten ist uns bekannt“, sagt 
Christel Bienstein, Pflegeprofessorin 
von der Universität Witten-Herdecke 
der Zeitung. Zwar sei der Ansatz gut, 
Alltagshelfer einzusetzen. Doch in 
der Praxis zeige sich, dass es an Fach-
personal mangele – und dass dieser 
Mangel durch die Alltagsbegleiter 
nicht sinnvoll kompensiert werden 
könne.

Einsätze von Betreuungsassisten-
ten als Pfleger scheinen schon fast 
der Normalfall zu sein, sagt auch Jo-
hanna Knüppel vom Deutschen Be-
rufsverband für Pflegeberufe (DBfK). 
„Bei unseren Mitgliedern sind die 

Betreuungsassistenten momentan 
ein großes Thema. Wir erfahren, dass 
sie wegen des Pflegermangels in 
den Heimen häufig Aufgaben über-
tragen bekommen, für die sie nicht 
qualifiziert sind – und dabei über-
haupt nicht die Risiken überblicken.“ 
Knüppel vermutet, dass die Bundes-
regierung zwar vom Missbrauch der 
Betreuungsassistenten wisse – aber 
wegsieht. „Anstatt die Pflegefach-
kräfte in den Heimen tatsächlich zu 
entlasten, wird die Versorgung auf 
immer mehr pflegerische Laien über-
tragen“, sagt sie. Aus politischer Sicht 
habe eine solche Strategie Vorteile: 
„Sie kaschiert die durch den Fachkräf-
temangel entstandene pflegerische 
Unterversorgung in vielen Heimen, 
sorgt für positive Schlagzeilen und 
gleichzeitig schafft sie Arbeitsplätze 
für Langzeitarbeitslose.“
„Es zeigt sich erneut, dass zusätzliche 
Betreuungskräfte im Pflegebereich 
nicht nur für die gesetzlich vorgese-
henen Tätigkeiten eingesetzt wer-
den“, kommentiert Reinhard Leopold 
von der Selbsthilfe-Initiative „Heim-
Mitwirkung“. Für die Einrichtungen 
bestehe die Versuchung, diese Kräfte, 

die von den Pflegekassen zusätzlich 
bezahlt werden und daher für die 
Einrichtungen kostenlos seien, für 
andere Arbeiten einzuplanen. „Dies 
geht am Sinn und Zweck des Geset-
zes vorbei und dient nicht dem Wohl-
ergehen der Bewohner“, ergänzt 
Manfred Stegger, Vorsitzender der 
BIVA. „Diese Kräfte sollen ganz gezielt 
für die zusätzliche Betreuung und 
Aktivierung eingesetzt werden.“ Da-
mit die Gelder der Pflegekassen wirk-
sam für die Versicherten eingesetzt 
werden, fordert Stegger regelmäßige 
Kontrollen für diesen Bereich.

Anbieter können Kritik nicht 
nachvollziehen

Beim Bundesverband privater An-
bieter sozialer Dienste (bpa) sorgen 
die Vorwürfe für Kopfschütteln. „Der 
Vorwurf der BIVA ist konstruiert. 
Selbstverständlich steht mit zusätz-
lichen Betreuungskräften mehr Zeit 
zur Verfügung, jetzt sogar für alle 
Bewohner. Dies zeigt sich natürlich 
in der zusätzlichen Betreuung und 
Aktivierung. Wer hier zusätzliche 
Dokumentationsanforderungen ins 

Spiel bringt und diese dann auch 
noch schärfer kontrolliert sehen will, 
stärkt einen Mechanismus ohne je-
den Vorteil für Bewohner“, sagte bpa-
Geschäftsführer Herbert Mauel auf 
Nachfrage von CAREkonkret.
Mehr Zeit durch nachweislich mehr 
Mitarbeiter komme dabei den Be-
wohnern zu Gute. Um diese zusätz-
lichen Stellen überhaupt schaffen 
zu können, „musste gegenüber den 
Sozialhilfeträgern versichert werden, 
dass diese – wie die Bewohner auch – 
nicht mit zusätzlichen Kosten belas-
tet werden“, so Mauel. In der Betreu-
ungskräfterichtlinie wurden dann 
die Aufgaben beschrieben. Dort wur-
de geregelt, wie mit der zusätzlichen 
Zeit für pflegebedürftige Menschen 
umgegangen werden muss. „Typisch 
für das System Deutschland ist, dass 
wir nun die Aufmerksamkeit nicht 
auf das tatsächliche Plus an Betreu-
ungszeit legen, sondern Regularien 
und Nachweisverfahren zur künst-
lichen Abgrenzung suchen, obwohl 
gar kein Zweifel besteht, dass die 
grundlegenden pflegerischen Aufga-
ben selbstverständlich geleistet wur-
den und werden“, kritisiert Mauel. 

BIVA kritisiert regelwidrigen Einsatz von Betreuungskräften nach §87b SGB XI

Lückenbüßer für das Pflegepersonal?
Anstatt bei alltäglichen Aktivitäten zu unterstützen, wer-
den Betreuungskräfte zunehmend in der Pflege einge-
setzt. Das kritisieren jetzt zeitgleich die Bewohnerinteres-
sensvertretung BIVA und die „Welt am Sonntag“. 

Gemeinsam in Erinnerung schwelgen – das ist eine von vielen Aufgaben, die die Betreuungskräfte in Heimen übernehmen sollen. 
Kritiker monieren nun, dass das zusätzliche Personal oft auch in der Pflege und Hauswirtschaft eingesetzt wird. Foto: Archiv

Kommunale Pflegekonferenzen in Nordrhein-Westfalen

Verband sieht Politik nach Kassenlage
Düsseldorf // Während derzeit in al-
len Städten und Kreisen in Nordrhei-
Westfalen (NRW) kommunale Gre-
mien für die örtliche Gestaltung von 
Pflegeangeboten entstehen, sieht 
der Bundesverband privater Anbie-
ter sozialer Dienste (bpa) Anzeichen 
für eine Planung nach Kassenla-
ge. „Wenn einzelne Städte in NRW 
den Neubau von Pflegeheimen mit 
der Begründung verhindern, damit 
würden öffentliche Kassen entlas-
tet und der Bedarf an Fachkräften 
gesenkt, dann zeigt dies gravieren-
de Unkenntnis der Situation“, sagt 
der bpa-Landesvorsitzende Christof 
Beckmann. Die Städte und Kreise in 
NRW können wichtige Entscheidun-
gen zur Planung der Pflegelandschaft 
vor Ort seit Kurzem selbst treffen. 
„Politik und Verwaltung dürfen die-
se neuen Gestaltungsmöglichkeiten 
bei der Pflege aber nicht als Sparins-

trument zu Lasten der Pflegebedürf-
tigen betrachten“, warnt Beckmann. 
Schließlich würden nur die Pflege-
plätze öffentlich gefördert, die auch 
belegt, also von Pflegebedürftigen 
gebraucht werden. Bleiben Plätze 
leer, weil es wirklich keinen Bedarf 
gibt, dann fließen auch keine Förde-
rungen an die Einrichtung. „Bei der 
stationären Pflege können Kommu-
nen also nur sparen, wenn sie drin-
gend benötigte Plätze verhindern“, 
warnt Beckmann.

Pflegebedürftige und deren An-
gehörige müssten selbst entscheiden 
können, welche Form der Versor-
gung für sie geeignet ist. „Deshalb ist 
es Aufgabe unserer Kommune, eine 
echte Wahlfreiheit zu gewährleisten 
und unterschiedliche Pflegeangebo-
te in ausreichender Zahl zu ermögli-
chen, statt auf Planwirtschaft zu set-
zen“, so Beckmann.  (ck)

Fachkonferenz im Landkreis Emsland befasst sich mit neuer Pflegedokumentation

Kein sinnleeres Kästchenkreuzen mehr
Meppen // Auf der 35. Pflegekon-
ferenz des Landkreises Emsland in 
Meppen appellierte Staatssekretär 
Karl-Josef Laumann (CDU) an die Pfle-
geanbieter, sich für die „Entbürokrati-
sierung der Pflegedokumentation“ 
zu entscheiden. Vor 430 Teilnehmer 
brachte Laumann seine Vorstellun-
gen zur künftigen Pflege zum Aus-
druck. Die Abschaffung der Pflege-
noten und Einführung eines neuen 
Prüfsystems, die Entbürokratisierung 
der Pflegedokumentation, eine über-
greifende Ausbildung für Pflege und 
Gesundheit, die bessere Entlohnung 
von Pflegekräften und die Notwen-
digkeit der Vertretung von Fachper-
sonal durch eine Pflegekammer bil-
deten seine Kernaussagen. Besonders 
wichtig seien ihm aber vor allem das 
Selbstbestimmungsrecht der Pflege-
bedürftigen und die Achtung ihrer 
Wünsche. Ziel müsse es sein, binnen 

18 Monaten mindestens ein Drittel 
der Pflegeanbieter für die neue Form 
der Dokumentation zu gewinnen. 
Das Projektbüro solle bundesweit bei 
der Umsetzung unterstützen. 

Kosten senken

Friedhelm Rink, ehemaliger Projekt-
koordinator im Bundesgesundheits-
ministerium, machte deutlich, dass 
die Personal- und Sachkosten für die 
Pflegedokumentation bundesweit 
schon 2009 bei rund 2,7 Milliarden 
Euro lagen. Diese Kosten maßgeblich 
zu senken, vor allem aber die Pflege-
kräfte von überflüssiger Bürokratie 
zu entlasten, sei wesentliches Ziel der 
Initiative. In der Dokumentation soll 
auf Wiederholungen und „sinnleeres 
Kästchenkreuzen“ verzichtet werden, 
stattdessen sollen lediglich Abwei-
chungen im Tagesablauf beschrieben 

werden, Wünsche des Heimbewoh-
ners sollen stärker in den Fokus rü-
cken. Diese neuen Vorgaben gelten 
für die Grundpflege. Die Zeitersparnis 
beziffert er mit etwa einem Drittel 
des bisherigen Aufwands. 

Bundesweit haben 60 ambulan-
te und stationäre Pflegeanbieter die 
„schlanke“ Variante der Pflegedoku-
mentation von September 2013 bis 
Februar 2014 getestet, darunter auch 
die Städtischen Seniorenheime Kre-
feld. Qualitätsbeauftragte Jana Frank-
Manuciarean berichtete von den po-
sitiven Erfahrungen der Teilnahme 
mit 13 Bewohnern am Pilotprojekt. 
Die Mitarbeiter wurden geschult, ein 
Leitfaden sowie die neuen Dokumen-
te wurden ins Intranet eingestellt. Im 
Ergebnis erstellen die Städtischen Se-
niorenheime Krefeld seit Januar 2015 
die Dokumentation ausschließlich in 
entbürokratisierter Form.    (ck)

// Der Vorwurf der BIVA 
ist konstruiert //
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